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Teil  1 

Einführung 

Die Thematisierung von Fragen der Herstellung der Verhältnismäßigkeit staatli-
chen Handelns durch kompensatorische Ausgleichsleistungen war in verfassungs-
rechtlicher Hinsicht bislang maßgeblich durch Art. 14 GG geprägt.1 Beschränkungen 
des Eigentums können danach - jedenfalls im bipolaren Bürger-Staat-Verhält-
nis - dem Bürger gegenüber nur dann rechtmäßig sein, wenn sie, so der „kleinste ge-
meinsame Nenner" der beiden Erscheinungsformen von Eigentumsbeeinträchtigun-
gen im Rahmen des Art. 14 GG, verhältnismäßig sind.2 Die Verhältnismäßigkeit wird 
dort allerdings je nach der Qualität des Eingriffs  in das Eigentum auf unterschiedli-
che Art und Weise hergestellt.3 

Im Falle einer Enteignung statuiert Art. 14 Abs. I I I S. 2 GG über das Erfordernis 
der Verhältnismäßigkeit4 hinaus die stets zwingende Notwendigkeit einer (nicht 
notwendig finanziellen) Entschädigung.5 Die Zahlung einer solchen führt  zumeist 
jedoch auch gleichzeitig zur Herstellung der Verhältnismäßigkeit im engeren Sinne, 

1 Siehe auch Sass mit dem Hinweis auf die verfassungsrechtliche  Einzigartigkeit des Ent-
schädigungserfordernisses  in Art. 14 Abs. II I und Art. 15 GG, Sass, Art. 14 GG und das Ent-
schädigungserfordernis,  S. 8. 

2 Wieland, in: Dreier, GG, Bd. I, Art. 14, Rn. 118. 
3 Die Abgrenzung der einzelnen Garantiebereiche des Art. 14 GG erfolgt seit dem Naßaus-

kiesungsbeschluß des Bundesverfassungsgerichts  anhand formaler  Kriterien, dennoch sind 
auch heute immer wieder Bemühungen anzutreffen,  zumindest auch das überkommene mate-
rielle Kriterium der Eingriffsintensität  mit zu berücksichtigen, so etwa Papier, in: Maunz/Dü-
rig, GG, Bd. II, Art. 14, Rn. 352; mit Blick auf Nutzungsbeschränkungen zuletzt Axer, der zur 
Beurteilung der Eingriffsschwere  lediglich an einzelnen verselbständigten Rechten und nicht 
an dem Eigentumsobjekt in seiner Gesamtheit anknüpfen will, vgl. DVB1. 1999, 1533 (1541), 
siehe zum Ganzen auch Teil 2. A. II. 2. 

4 Vgl. zum Standort der Verhältnismäßigkeitsprüfung  im Rahmen der Enteignung Schmid-
bauer, Enteignung zugunsten Privater, S. 148, der sich für eine Prüfung im Rahmen des Wohls 
der Allgemeinheit ausspricht; ebenso Bryde, in: v. Münch/Kunig, GG, Bd.I, Art. 14, Rn. 85; 
v. Brünneck, NVwZ 1986, 425 (429); Kimminich, in: BK, GG, Bd. II, Art. 14, Rn.399; a. A. 
BVerfGE 24, 367 (404); Papier, in: Maunz/Dürig, GG, Bd. II, Art. 14, Rn. 596 - „Gemeinwohl-
bezug (...) wird ergänzt". 

5 Die in Art. 14 Abs. I I I S. 1 GG umschriebene Zulässigkeitsvoraussetzung für eine Enteig-
nung wird daher oft dergestalt mißinterpretiert, als daß sie als bloße Wertgarantie erachtet wird. 
Vgl. generell zum Verhältnis von Eigentumsbestands- und Wertgarantie Rozek, Die Unter-
scheidung von Eigentumsbindung und Enteignung, S. 143, 194. Hierzu eingehend Schulze-
Osterloh, Das Prinzip der Eigentumsopferentschädigung im Zivilrecht und im öffentlichen 
Recht, S. 233 ff.,  255 ff. 
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zumal der Eigentumsentzug durch die Entschädigung erheblich gemildert wird.6 

Damit sind ökonomische Aspekte bereits hier im Rahmen der Frage nach der Ver-
hältnismäßigkeit des Eingriffs  zu beurteilen. 

Deutlicher hingegen stellt sich die Situation im Falle einer Inhalts- und Schran-
kenbestimmung gemäß Art. 14 Abs. 1 S. 2 dar. Eine der Junktim-Klausel vergleich-
bare Regelung existiert nicht, so daß die in Einzelfällen für notwendig7 erachtete 
Zahlung eines finanziellen Ausgleichs hier zwangsläufig im Rahmen der Verhältnis-
mäßigkeit zu berücksichtigen ist.8 

Diese Beispiele verdeutlichen die generelle Möglichkeit, die Beurteilung der Zu-
lässigkeit grundrechtlicher Beschränkungen von ökonomischen Gesichtspunkten 
abhängig zu machen. 

Von diesem Ursprung ausgehend hat das Verwaltungsrecht vielfach einfachge-
setzliche Konkretisierungen erfahren,  die solche Nachteile am Eigentum kompen-
sieren sollen, welche durch eine staatliche Eingriffshandlung  bewirkt worden sind.9 

Dieser Gedanke kommt jedenfalls im Rahmen von Art. 14 GG - mit einer entspre-
chenden Verpflichtung zum internen finanziellen Ausgleich zwischen Priva-
ten - auch im sogenannten multipolaren Verwaltungsrechtsverhältnis10 und im Zi-
vilrecht11 zum Tragen, das heißt dann, wenn der Staat nicht selbst eingreift,  dennoch 
aber einem Privaten eigentumsrelevante Tätigkeit mit Drittbezug erlaubt, sogenannte 
bürgerlich-rechtliche Aufopferung. 12 

6 Jarass, in: Jarass/Pieroth, GG, Art. 14, Rn.72. 
7 Zum Streit um die verfassungsrechtliche  Notwendigkeit von Ausgleichszahlungen im 

Rahmen von Inhalts- und Schrankenbestimmungen gemäß Art. 14 Abs. I S. 2 GG vgl. Papier, 
in: Maunz/Dürig, GG, Bd. II, Art. 14, Rn. 334ff.;  eingehende Darstellung bei Schmid, Zur Ver-
fassungsgemäßheit salvatorischer Entschädigungsklauseln, S. 108 ff.;  Sieckmann, Modelle des 
Eigentumsschutzes, S.411 ff.,  428 ff.;  Külpmann, Enteignende Eingriffe?,  S. 119ff.  und insbe-
sondere S. 128 ff. 

8 Jarass, in: Jarass/Pieroth, GG, Art. 14, Rn.42. 
9 Vgl. Depenheuer, in: v. Mangoldt/Klein/Starck, GG, Bd.I, Art. 14, Rn.217. 
10 Zum Begriff  siehe Teil 1. A. III. 4. 
11 Der Ausgleichsgedanke wird dort auch zum Teil unter den Schlagwörtern der „Haftung 

für erlaubte Eingriffe",  der „Ausgleichshaftung" oder der „Eingriffshaftung"  behandelt, vgl. 
Schulze-Osterloh, Eigentumsopferentschädigung, S.6. m.w.N. 

12 Siehe hierzu Sieckmann, Eigentumsschutz, S.428,454 mit der Frage nach der Alternati-
vität des Entschädigungspflichtigen - „Wenn solche alternativen Ansprüche (gegen den priva-
ten Schädiger, Anm. des Verfassers)  allerdings unzureichend sind, bleibt es bei dem Entschä-
digungsanspruch gegen den Staat." (S.454). 

Eine Zusammenstellung von Fällen der privatrechtlichen Aufopferung  in der Rechtspre-
chung des Bundesverfassungsgerichts  als Vorläufer  und dogmatischer Grundlage der Pflicht-
exemplarentscheidung findet sich bei Schwabe, JZ 1983, 273 (276). 

Gesetzlich geregelt sind beispielsweise die Fälle der §§ 904, 906 I I BGB, vgl. insoweit 
Wendt, in: Sachs, GG, Art. 14, Rn. 84. Eingehende Darstellung (auch der Wirkungsweise) zi-
vilrechtlicher Normen zur Eigentumsaufopferung  bei Schulze-Osterloh, Eigentumsopferent-
schädigung, S. 6ff.  Siehe hierzu insbesondere Teil 3. B. 
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Anlaß der vorliegenden Untersuchung ist die im Kurzberichterstattungsbe-
schluß13 des Bundesverfassungsgerichts  erkennbare Tendenz eines extensiven Ver-
ständnisses von der Möglichkeit derartiger Kompensationszahlungen im Rahmen 
anderer Grundrechte wie zum Beispiel Art. 12 GG.14 

Diese Entwicklung bietet Anlaß zur Diskussion um die grundlegende verfas-
sungsrechtliche Zulässigkeit eines derartigen, ökonomische Gesichtspunkte berück-
sichtigenden Vorgehens, zumal eine maßgeblich durch die Rechtsprechung des 
Bundesverfassungsgerichts  geprägte Gestattung bzw. Verpflichtung hierzu bislang 
weitestgehend auf den Zusammenhang zu Art. 14 GG beschränkt war.15 

A. Problemstellung 

Der rechtswissenschaftliche Teil der vorliegenden Problematik ist die Frage nach 
der Zulässigkeit der Berücksichtigung ökonomischer Faktoren im Rahmen der Her-
stellung der Verhältnismäßigkeit staatlichen Handelns. Diese Frage soll vor dem 
Hintergrund des der Arbeit zugrundeliegenden Kurzberichterstattungsbeschlusses 
des Bundesverfassungsgerichts  mit Blick auf die Betroffenheit  des Art. 12 GG an-
gegangen und sodann auf der Grundlage des gesamten Verfassungsrechts  für den 
grundrechtlichen Bereich geklärt werden. 

Die schwierige Ausgangslage ist dadurch gekennzeichnet, daß sich die Arbeit aus 
Gründen der Eingrenzung der Thematik auf die Erörterung mehrpoliger Beziehun-
gen beschränkt, so daß die bereits im zweipoligen Verhältnis streitige und nicht an-
nähernd ausdiskutierte Frage vorliegend durch Zurechnungs- und Delegationsge-
sichtspunkte angereichert wird.16 Es entsteht damit eine Drittwirkungsproblematik 

Eine insoweit mit dem Kurzberichterstattungsbeschluß vergleichbare Problematik im 
„Dreiecksverhältnis" zeigt sich in der aktuell durch das OVG Hamburg angenommenen Streit-
frage um die Genehmigung der Airbus-Landebahn in Hamburg, vgl. hierzu den Teilbeschluß 
vom 19. Februar 2001, in: NordÖR 2001, 135ff.;  eingehende Darstellung in Teil 2. A.I. l.c). 

13 BVerfGE 97, 228. 
14 Siehe hierzu jedoch bereits BVerfGE 54, 251 (271). 
15 Die zunehmende Annahme von allgemeinen verfassungsrechtlichen  Wertschutzpflichten 

des Staates für vermögensschmälernde staatliche Eingriffe  in die Rechtssphäre Privater führt 
Sass zutreffend  auf die Heranziehung von Gleichheitssatz und Verhältnismäßigkeitsgrundsatz 
als Basis der Wertausgleichspflicht zurück, zumal selbige Prinzipien bei vermögensrelevanten 
Eingriffen  stets tangiert sind, vgl. Sass, Entschädigungserfordernis,  S. 105. 

16 Zur Problematik der Zurechnung von staatlich genehmigten Schutzgutsbeeinträchtigun-
gen im multipolaren Verwaltungsrechtsverhältnis siehe Huber, der unter Bezugnahme auf die 
Terminologie von Schmidt-Preuß, Kollidierende Privatinteressen im Verwaltungsrecht - Das 
subjektive öffentliche  Recht im multipolaren Verwaltungsrechtsverhältnis, S. 31 ff.,  eine Un-
terscheidung zwischen wechselbezüglichen und kehrseitigen Verwaltungsrechtsverhältnissen 
vornimmt, im Rahmen derer die Zurechnungen auf unterschiedliche Art und Weise vorgenom-
men werden, in: v. Mangoldt/Klein/Starck, GG, Bd.I, Art. 19 Abs. IV, Rn.415ff. 


